
Beitrittserklärung
Name: Vorname:

Straße: PLZ, Wohnort:

Geburtsdatum: Telefonnummer:

Abteilung: Beitrittsdatum:

Bereits vorhandene Einzel- und Familienmitgliedschaften werden berücksichtigt. So ist der
jeweils günstigste Gesamtbeitrag gewährleistet.

Als neue Mitglieder sollen ebenfalls aufgenommen werden:

Vorname: Geburtsdatum:

Abteilung: Beitrittsdatum:

Vorname: Geburtsdatum:

Abteilung: Beitrittsdatum:

Vorname: Geburtsdatum:

Abteilung: Beitrittsdatum:

Mit meiner Unterschrift bestätige ich auch, dass ich die Hinweise auf der Rückseite zur
Kenntnis genommen habe und hiermit anerkenne.

Datum: Unterschrift:

Einzugsermächtigung
Hiermit ermächtige ich den Turn- und Sportverein Steinenbronn 1900 e.V. widerruflich, den
Mitgliedsbeitrag von:

Name des Mitglieds:

vom nachstehenden Konto einzuziehen.

Girokonto-Nummer: Bankleitzahl:

Kreditinstitut:

eventuell abweichender Kontoinhaber:

Datum, Unterschrift des Kontoinhabers:



Hinweise

Beitragssätze jährlich (z.Zt.): Familien: EUR 145,00
Erwachsene: EUR 90,00
Jugendliche unter 18 Jahren: EUR 50,00
Kinder und Jugendliche unter 14 Jahren: EUR 45,00
Senioren ab 65 Jahren: EUR 45,00

Bearbeitungskostenersatz für Neu- oder Wiederaufnahme eines Mitgliedes: EUR 5,00

Für Wehr- und Zivildienstleistende sowie Schüler und Studenten ab 18 Jahren berechnen wir
–gegen entsprechenden Nachweis –den Beitrag für Jugendliche bis 18 Jahren.

Bei unterjährigem Eintritt wird nur der anteilige Beitrag fällig.

Für die Erstellung einer Einzelrechnung erheben wir eine Kostenbeteiligung in Höhe
von EUR 3,00.
Bitte füllen Sie daher die umseitige Einzugsermächtigung aus. Sie sparen sich und uns
dadurch Zeit und Geld.
Zahlungen an den Verein außerhalb des Lastschriftsverfahrens leisten Sie bitte auf unser
Girokonto Nr. 78 771 bei der Kreissparkasse Böblingen (BLZ 603 501 30).

Eine im Rahmen bestehender Einzel- und Familienmitgliedschaften bereits erteilte
Einzugsermächtigung wird auch für die Beiträge des hinzukommenden Vereinsmitglieds als
Familienangehöriger übernommen. Diese Regelung gilt nur, wenn das neue Mitglied
minderjährig ist oder es sich um den Ehepartner handelt. Davon abweichende
Zahlungswünsche sind ausdrücklich zu erklären.

Die Beitrittserklärung ist vom Mitglied eigenhändig zu unterschreiben. Bei Minderjährigen ist
die Unterschrift eines Erziehungsberechtigten erforderlich.

Die Einzugsermächtigung kann vom Kontoinhaber oder eines Kontobevollmächtigten
unterschrieben werden.

Mit dem Beitritt akzeptiert das Mitglied die Vereinssatzung. Diese liegt in unserer
Geschäftsstelle zur Einsichtnahme aus. Auf Wunsch erhält das Mitglied ein Exemplar
ausgehändigt.

Der Austritt aus dem Verein ist nur zum 31.12. eines Kalenderjahres möglich. Die Kündigung
kann unter Einhaltung einer Frist von einem Monat schriftlich erklärt werden.

Die personenbezogenen Daten werden - unter Berücksichtigung der datenschutzrechtlichen
Bestimmungen - in unserer EDV zur Mitgliederverwaltung gespeichert.

Stand: 10.03.2008


